
Kriterien zur Finanzierung von Projekten im Bereich Gesundheitsförderung 

 

Über den Fonds Gesundheitsförderung werden Projekte finanziert, die den unten angeführten Kriterien 

entsprechen.  

 

 

KRITERIEN: 

 

I.   Projektorientierung am Schwerpunkt »Lehrer- und Schülergesundheit« mit Bezug zu relevanten 

Themen der Gesundheitsförderung wie Förderung von Lebenskompetenzen, Prävention von Sucht, 

Mobbing und Gewalt, gesunde Ernährung und Sexualpädagogik  

 

  Anmerkung: Projekte mit den Schwerpunkten Erlebnispädagogik, Zirkuspädagogik, Kampfsport, 

Sport, Tanz, Schule am Bauernhof und Projekte mit Ansiedelung im Wahl- oder Wahlpflichtbereich 

werden nicht finanziert.  

 

II.   Fächerübergreifende Projektdurchführung mit Bezug zu den Rahmenrichtlinien 

  

III. Einbezug des gesamten Sprengels, der gesamten Schule oder von mehreren Klassen 

 

IV.  Projektleitung durch den Koordinator/die Koordinatorin für Gesundheitsförderung 

 

V. Projektlaufzeit von mehreren Monaten oder mehreren Wochen 

 

WEITERE HINWEISE: 

 

I.  Finanziert werden: 

a) Honorare für Referentinnen und Referenten 

b) kleinere Anschaffungen 

c) Literaturankauf (bis zu 100 Euro) 

 

II. Nicht finanziert werden: 

a) Verbrauchsmaterialien  

b) therapeutische Maßnahmen  

c) Kosten für die Begleitung von Schülerinnen und Schülern 

d) größere Anschaffungen (zum Beispiel Turngeräte) 

e) Verpflegungskosten (außer für Referenten/Referentinnen) 

f) Projekte mit einem Gesamtvolumen unter 500 Euro 

 

Die Maximalhöhe der Finanzierung seitens des Fonds für Gesundheitsförderung beträgt 5.000 Euro,  

das Einfließen von Drittmitteln ist grundsätzlich erwünscht. Es wird empfohlen, die Berater und 

Beraterinnen für Gesundheitsförderung in die Projektplanung einzubeziehen.  



HINWEISE FÜR DIE GESUCHSTELLUNG: 

 

Die Ansuchen um Finanzierung werden von den Schuldirektionen über ein Online-Formular im Landes-

Schul-Informationssystem LaSIs eingereicht (Ordner 442500). 

 

Für die Gesuchsstellung gibt es jährlich zwei Termine:  

 

Bis 31. Mai werden Anträge für Projekttätigkeiten von September bis Dezember entgegengenommen. 

Die Rückmeldung über die Begutachtung erfolgt via E-Mail innerhalb August. 

 

Bis 30. September werden Anträge für Projekttätigkeiten von Jänner bis Juni entgegengenommen.  

Die Rückmeldung über die Begutachtung erfolgt via E-Mail innerhalb November. 

 

Die Schulen können im LaSIs-Ordner den Stand der Bearbeitung jederzeit verfolgen. 

 

Bitte beachten Sie die verpflichtende Dokumentation des Projektes, die bis 31. Mai 2013 an Monica 

Zadra (Monica.Zadra@schule.suedtirol.it) zu übermitteln ist.  

 

Die Projektdokumentation ist Voraussetzung für die Berücksichtigung eines Ansuchens der 

betreffenden Schule im darauf folgenden Schuljahr. 

 

 

Ansprechpartnerin:  

 

Dr. Sara Tanja Oberhofer, Tel. 0471 417671 

Sara-Tanja.Oberhofer@schule.suedtirol.it 


